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Änderung der Verkehrszulassungs- und der Strassenverkehrskontroll-
verordnung; Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens

Sehr geehrte Frau Präsidentin
Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Regierungsmitglieder

Der Bundesrat hat das UVEK am 21. April 2021 beauftragt, bei den Kantonen, den
politischen Parteien, den gesamtschweizerischen Dachverbänden der Gemeinden,
Städte und Berggebiete, den gesamtschweizerischen Dachverbänden der Wirtschaft
und den interessierten Kreisen ein Vernehmlassungsverfahren zur Anpassung der
Strassenverkehrskontrollverordnung (SKV) und der Verkehrszulassungsverordnung
(VZV) durchzuführen. Dies in Umsetzung der Motionen 17.4317 «Fairere Verfahren im
Strassenverkehr» und 17.3520 «Nein zur doppelten Strafe für Berufsfahrer und Be-
rufsfahrerinnen ! » .

Wir laden Sie ein, zu den Rechtsanpassungen und zu den Ausführungen im erläutern-
den Bericht Stellung zu nehmen und den Fragebogen auszufüllen. Die Vernehmlas-
sungsfrist dauert bis zum

11. August 2021.

Grundzüge der Vorlage und wesentlichste Änderungsvorschläge

In Erfüllung der Motion 17.4317 Caroni «Fairere Verfahren im Strassenverkehr»
sollen die Verfahren beim Führerausweisentzug beschleunigt und transparenter ge-
staltet werden. Dazu soll die Polizei den Führerausweis nach dessen Abnahme neu
innert einer Frist von drei Arbeitstagen an die kantonalen Entzugsbehörden übermitteln
müssen. Diese sollen verpflichtet werden, innerhalb von zehn Arbeitstagen seit der
Abnahme des Ausweises eine Entzugsverfügung zu erlassen. Andernfalls sollen sie
den Führerausweis der Inhaberin oder dem Inhaber – zumindest vorübergehend –
wieder aushändigen müssen. Dies wäre dann der Fall, wenn innert zehn Tagen seit
der Ausweisabnahme noch nicht genügend ernsthafte Zweifel an der Fahreignung der
oder des Betroffenen vorliegen, um einen vorsorglichen Entzug zu verfügen. Beispiels-
weise, weil die Analyse der Blutprobe noch aussteht.

Hat die kantonale Behörde einen vorsorglichen Führerausweisentzug verfügt, soll sie
diesen auf Antrag der betroffenen Person alle drei Monate mit einer anfechtbaren Ver-
fügung neu beurteilen müssen.
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Schliesslich soll die kantonale Behörde Privatpersonen, die ihr Zweifel an der Fahreig-
nung einer anderen Person melden, nur noch dann Vertraulichkeit zusichern können,
wenn ihr die meldende Person ein schutzwürdiges Interesse daran nachweist. Zudem
soll klargestellt werden, dass die kantonalen Behörden für Kosten angeordneter Fahr-
eignungsuntersuchungen, die der gemeldeten Person beispielsweise wegen unge-
rechtfertigter Meldungen entstehen, allenfalls nach dem kantonalen Verantwortlich-
keitsrecht haften.

Die Motion 17.3520 Graf-Litscher «Nein zur doppelten Strafe für Berufsfahrer und
Berufsfahrerinnen!» verlangt eine stärkere Differenzierung des Führerausweisent-
zugs auf privater und beruflicher Ebene. Personen, die berufsmässig Fahrzeuge füh-
ren, droht neben dem Entzug des Führerauswelses oft auch noch der Verlust des Ar-
beitsplatzes. Dieses Risiko soll gemindert werden, damit alle Betroffenen eine ver-
gleichbare Auswirkung eines Führerausweisentzugs verspüren. In Erfüllung der Mo-
tion soll die kantonale Behörde den Berufsfahrerinnen und Berufsfahrern deshalb
Fahrten zur Berufsausübung während eines Ausweisentzugs erlauben können. Dies
bei Ausweisentzügen wegen einer leichten Widerhandlung, sofern der Ausweis in den
vorangegangenen fünf Jahren nicht mehr als einmal entzogen war.

Die Vernehmlassungsunterlagen können bezogen werden über die Internetadresse:
http ://www.admin .ch/ch/d/gg/pc/pendent. html .

Wir sind bestrebt, die Dokumente im Sinne des Behindertengleichstellungsgesetzes
(BehiG; SR 151.3) barrierefrei zu publizieren. Wir ersuchen Sie daher, Ihre Stellung-
nahmen, wenn möglich, elektronisch (bitte nebst einer allfälligen PDF-Version auch
eine Word-Version) an folgende Email-Adresse zu senden:

vzv@astra . admin . ch
Für Rückfragen steht Ihnen Herr Dario Stagno (dario.staqno@astra.admin.ch, Tel. 058
484 46 71) zur Verfügung

Mit freundlichen Grüssen

Simonetta Sommartlga
Bundesräti n
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